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Anlage Nr. 4 aus: Das Recht der EKHN, Band 1, KiTaVo 271 

 

Abschnitt 6: Elternbeteiligung 

 

§ 35 
Beteiligung der Eltern 

(1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Kindertagesstätte sind vor 
Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und 
Betreuung zu unterrichten und angemessen zu beteiligen. Die pädagogischen 
Fachkräfte sollen im Rahmen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft auf einen 
regelmäßigen und umfassenden Austausch mit den Erziehungsberechtigten über die 
Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder hinwirken.  

(2)  Die Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten der die Kindertagesstätte 
besuchenden Kinder wirken durch die Elternversammlung und den Elternbeirat an 
der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Kindertagesstätte mit. 

(3) Die Elternversammlung besteht aus den Eltern und sonstigen 
Erziehungsberechtigten der die Kindertagesstätte besuchenden Kinder. Sie erörtert 
grundsätzliche, die Kindertagesstätte betreffende Fragen und wählt den Elternbeirat. 
Die Leitung der Kindertagesstätte soll mindestens einmal im Jahr eine 
Elternversammlung einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die 
Erziehungsberechtigten dies berechtigterweise fordern. 

(4) Die Elternversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Elternbeirat. Der 
Elternbeirat ist vor Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, 
Erziehung und Betreuung anzuhören. Er kann von dem Träger und den in der 
Kindertagesstätte tätigen Fachkräften Auskunft über die Einrichtung betreffende 
Fragen verlangen und Vorschläge unterbreiten. 

(5) Der Elternbeirat hat die Aufgabe, den Träger und die Leitung der 
Kindertagesstätte zu beraten; er gibt Anregungen für die Gestaltung und 
Organisation der Arbeit der Kindertagesstätte. Er kann Vorschläge zur Verwendung 
der Haushaltsmittel und zur Regelung der Elternbeiträge in der Kindertagesstätte 
machen. 

§ 36 
Wahl des Elternbeirats 

(1) Die Mitglieder des Elternbeirats und ihre Vertreter werden in einer 
Elternversammlung für jeweils ein Jahr gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind die 
anwesenden Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten. Nicht wählbar sind 
Vertreter des Trägers. Für jedes angemeldete Kind in der Kindertagesstätte haben 
die Eltern eine Stimme. Abwesende Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sind 
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wählbar, wenn ihre schriftliche Zustimmung beim Träger der Kindertagesstätte 
vorliegt. Wählbar ist jeweils nur ein Erziehungsberechtigter oder eine 
Erziehungsberechtigte, auch wenn zwei oder mehr Kinder der Familie die 
Kindertagesstätte in einer oder mehreren Gruppen besuchen. Die Wahl soll im 
Oktober eines jeden Jahres erfolgen.  

(2) Zur Durchführung der Wahl lädt der Träger der Kindertagesstätte im 
Benehmen mit der Leitung der Kindertagesstätte die Eltern und sonstigen 
Erziehungsberechtigten spätestens zwei Wochen vor dem Wahltermin schriftlich ein. 
Der Träger der Kindertagesstätte trifft die erforderlichen organisatorischen 
Maßnahmen und sorgt für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl. 

(3) Jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigter kann Wahlvorschläge 
machen. Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter gibt die Wahlvorschläge in 
alphabetischer Reihenfolge bekannt. Er bzw. sie verteilt an alle Wahlberechtigten 
Wahlzettel. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit 
findet eine Stichwahl statt. Ergibt sich bei der Stichwahl erneut Stimmengleichheit, 
entscheidet das Los. Die Wahlen sind geheim. 

(4)  Eine Briefwahl ist möglich und entsprechend zu organisieren.  

(5)  Abweichende landesrechtliche Regelungen haben Vorrang. 

 

§ 37 
Zusammensetzung, Größe und Einberufung des Elternbeirats 

(1) Die Zahl der Mitglieder des Elternbeirats beträgt mindestens drei Personen. 
Wenn möglich soll jede Gruppe der Kindertagesstätte im Elternbeirat vertreten sein. 
Auf die Arbeitsfähigkeit des Gremiums ist zu achten. 

(2) Der Elternbeirat tritt binnen eines Monats nach der Wahl zu seiner ersten 
Sitzung zusammen und wählt mit einfacher Mehrheit die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden und ihre Vertreterin bzw. seinen Vertreter. Der Elternbeirat tritt 
ansonsten auf Einladung der bzw. des Vorsitzenden zusammen; der Träger oder die 
Leitung der Kindertagesstätte oder ein Drittel der Mitglieder des Elternbeirats können 
jederzeit die Einberufung verlangen. 

(3) An den Sitzungen des Elternbeirates sollen eine Beauftragte bzw. ein 
Beauftragter des Trägers und die Leitung der Kindertagesstätte teilnehmen. Weitere 
vom Elternbeirat hinzugezogene Personen können beratend teilnehmen. 

(4)  Die Mitgliedschaft im Elternbeirat erlischt, wenn kein Kind des Mitglieds des 
Elternbeirats mehr die Kindertagesstätte besucht. 

(5)  Abweichende landesrechtliche Regelungen haben Vorrang. 
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§ 38 
Aufgaben des Elternbeirats 

(1) Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte 
zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und den 
Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten zu fördern. Er wählt aus seiner Mitte 
die Vertreterinnen bzw. Vertreter für den Kindertagesstättenausschuss. 

(2) Der Träger und die Leitung berichten dem Elternbeirat regelmäßig über die 
Arbeit in der Kindertagesstätte. Sie haben den Elternbeirat vor allen wesentlichen 
Entscheidungen zu hören; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von 

1. Grundsätzen über die Aufnahme von Kindern, 
2. Öffnungs- und Schließzeiten, 
3. Inhalten und Formen der Lebensalltagsgestaltung und insbesondere bei 

Einführung neuer pädagogischer Konzepte, 
4. baulichen Veränderungen und sonstigen die Ausstattung der 

Kindertagesstätte betreffenden Maßnahmen. 

 


